
Geschäftsverteilungsplan des Jugendsportgerichts  Kreis Essen gemäß § 22 (6) 
RuVO/WDFV für die Spielzeit 2017/2018  
 
Grundsätzliches 
  
1. Alle zur Entscheidung beantragten Verfahren sind an den gewählten Vorsitzenden des 
Jugendsportgerichts Kreis Essen zur Bearbeitung bzw. zur Weiterleitung an die zuständigen 
Einzelrichter zu richten; dies möglichst unter Anwendung des Moduls Sportgerichtsbarkeit.   
2. Verfahren, die wegen des Vorwurfs einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter 
durchgeführt werden, werden ebenfalls als Kammerverfahren gemäß § 43 RuVO/WDFV 
abgewickelt.  
4. Des Weiteren werden Verfahren mit dem Verhandlungsgegenstand „Diskriminierung“ im 
Sinne von § 12 RuVO/WDFV als Kammerverfahren durchgeführt.  
 
Festlegung der Einzelrichter (§ 41 (1) RuVO/WDFV)  
 
Thomas Weiz (VS) 
Jürgen Dirnberger (A, stellvertretender Vorsitzender) 
Michaela Großjung     (B) 
Sabine Schwerdtfeger  (C) 
Frank Koener  (D) 
Bernd Spill (E)  
  
 
Spielklasse                                                Einzelrichter  
 
A – Junioren                                           Michaela Großjung (B) 
B - Junioren                                            Sabine Schwerdtfeger (C) 
C - Junioren                                            Jürgen Dirnberger (A) 
D - Junioren                                            Thomas Weiz (VS) 
E - Junioren                                            Frank Koener (D) 
F – Junioren                                            Frank Koener (D) 
G – Junioren                                           Bernd Spill (E) 
Futsalspiele, F-Spiele, Turnierspiele      Thomas Weiz (VS) 
  
Vertretung der Einzelrichter im Verhinderungsfall  
 
Sportrichter                                      Vertreter 
 
VS                                                     A 
A                                                       B 
B                                                       A 
C                                                       D 
D                                                       C 
E                                                       VS                                                      
                             
 
Regelung der Kammerbesetzung bei Kammerverfahren (§ 22 (4) RuVO/WDFV)  
Der Vorsitz obliegt dem gewählten Vorsitzenden; im Verhinderungsfall dem stell-
vertretenden Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung dem anwesenden dienstältesten 
Beisitzer. Bei Kammerverfahren ist erster Beisitzer der Einzelrichter (Berichterstatter), 
dessen Spielklasse im anhängigen Verfahren betroffen ist.  
 
Im Übrigen (z.B. bei Verhinderung) entscheidet der Vorsitzende nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Kammerbesetzung.  



 
Dieser Geschäftsverteilungsplan wurde in der Sitzung der KJSK Kreis Essen am 24.07.2017 
beschlossen und wird für die Spielzeit 2017/2018 mit seiner Veröffentlichung in den AM WDFV 
wirksam. 
 
Thomas Weiz 
(Vorsitzender Jugendsportgericht Kreis Essen) 


